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16. 6. 1970 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über die Schätzung des landwirtschaftlichen 
Kulturbodens (Bodenschätzungsgesetz t 970) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. (1) Die landwirtschaftlich nutzbaren Bo
denflächen des Bundesgebietes s,ind zur Schaffung 
von Bewertungsgrundlagen für steuerliche Zweckt" 
einer Bodenschätzung zu unterziehen. 

(2) Die Bodenschätzung umfaßt: 

1. die Untersuchung des' Bodens auf seine Be
schaffenheit und die kartenmäßige Darstellung 
des Untersuchungsergebnisses (Bestandsauf
nahme), 

2. die Feststellung der Ertragsfähigkeit auf 
Grund der natürlichen Ertragsbedingungen, das 
sind Bodenbeschaffenheit, Geländegestaltung und 
klimatische Verhältnisse (§ 32 Abs. 3 Z. 1 des 
Bewertungsgesetzes 1955, BGBL Nr.148). 

(3) Die. Feststellungen der Bodenschätzung 
(Abs. 2) sind in den Schätzungsbüchern (Feld
schätzungsbuch, . Schätzungsbuch für Ackerland 
und Schätzungsbuch für Grünland) und in den 
Schätzungskarten (Feldschätzungskarte und Schät
zungsreinkarte ) festzuhalten. 

(4) Für die Durchführung der Bodenschätzung 
ist örtlich das Finanzamt zuständig, in dessen 
Bereich die zu schätzende Bodenfläche gelegen 
ist. Sachlich sind die Finanzämter mit allgemei
nem Aufgabenkreis zuständig. 

§ 2. (1) Die Musterstücke der Bodenschätzung 
(§ 5) sind in Zeitabschnitten von zwanzig Jahren 
zu überprüfen. Die überprüfung hat· sich darauf 
zu erstrecken,. ob und in welchem Umfang sich 
das Ertragsverhältnis der Bodenflächen innerhalb 
des Bundesgebietes zueinander· verschoben hat. 

(2) Im Zusammenhang mit der überprüfung 
nach Abs. ~ silld auch die Ergebnisse der Boden
schätzung zu überprüfen. Hiebei ist auch zu er
heben, inwieweit die den Bodenschätzungsergeb
nissen zugrunde gelegten Gegebenheiten noch mit 
der Natur übereinstimmen. 

(3) Ergibt die überprüfung nach Abs. 2, daß 
eine wesentliche und nachhaltige Ji.nderung der 
Ertragsfähigkeit eingetreten ist, so sind die Bo
denschätzungsergebnisse dementsprechend abzu
ändern. Die Ergebnisse der Abänderung sind in 
den Schätzungsbüchern und den Schätzungskarten 
(§ 1 Abs. 3) zu erfassen. 

(4) Die Abänderung wirkt vom Beginn des 
der überprüfung nachfolgenden Kalenderjahres: 

§ 3. (1) Wenn sich die natürlichen Ertrags
bedingungen (§ 1 Abs. 2 Z. 2), die den Boden
schätzungsergebnissen einzelner Bodenflächen zu
grunde liegen, durch natürliche Ereignisse (zum 
Beispiel Vermurungen, Bergrutsche) oder durch 
künstliche Maßnahmen (zum Beispiel Ent- und 
Bewässerungen, Kraftwerks- und Straßenbauten) 
wesentlich und nachhaltig verändert haben oder 
die Benützungsart (§ 10 des Vermessungsgeset
zes, BGBL Nr. 306/1968) nachhaltig geändert 
wurde, ist eine Nachschätzung durchzuführen. 

(2) Im Rahmen der Nachschätzung sind Flä
chen, die nicht mehr zum landwirtschaftlichen 
Kulturboden gehören, auszuscheiden, sowie Flä
chen, die bisher nicht einer Bodenschätzung un
terzogen waren, nunmehr aber als landwirtschaft
licher Kulturboden anzusehen sind, zu erfassen. 

(3) Die Nachschätzung umfaßt: 

1. die Feststellung der geänderten Ertragsfähig
keit und 

2. deren Erfassung in den Schätzungsbüchern 
und den Schätzungskarten. . 

(4) Die Nachschätzung wirkt vom Beginn jenes 
Kalenderjahres, das dem Kalenderjahr nachfolgt, 
in welchem erstmalig die Voraussetzungen für 
eine Nachschätzung im Sinne des Abs. 1 gegeben 
sind. Spätestens wirkt die Nachschätzung vom 
Beginn jenes Kalenderjahres, das dem Kalender
iahr nachfolgt, in welchem das zuständige 
Finanzamt von der Ji.ndening der Ertragsfähig
keit Kenntnis erlangt hat. 

§ 4. (1) Der, Bundesminister für Finanzen hat 
zu seiner Unterstützung und Beratung bei der 
Bodenschätzung einen Bundesschätzungsbeirat 
zu bilden. 
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Dem Bundesschätzungsbeirat.gehören an: . 

.. 1. ein vom Bundesminister für Finanzen . be .. 
auftragter rechtskundiger Bundesbeamter als Vor· 
sitzender des Bundesschätzungsbeirates, 

2. der technische Leiter der Bodenschätzung 
im Bundesministerium für Finanzen, 

3. zwölf im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Land- und Forstwirtschaft beru
fene Mitglieder, die Landwirte sind oder, ohne 
die Landwirtschaft auszuüben, über eingehende 
Sachkenntnis auf dem Gebiet der Landwirtschaft 
nder der Bodenkunde verfügen. 

(2) Die Finanzlandesdirektionen haben zu 
ihrer Unterstützung und Beratung bei der Boden
schätzung für den Bereich jedes Bundeslandes 
e.inen Landesschätzungsbeirat zu bilden. Diesem 
gehören an: 

1. der Präsident der zuständigen Finanzlandes
(tirektion oder ein von ihm allgemein oder im 
einzelnen Fall beauftragter rechtskundiger Bun
desbeamter als Vorsitzender des Landesschät-
7'ungsbeirates, 

2. der technische Leiter der Bodenschätzung 
bei der zuständigen Finanzlandesdirektion, 

3. drei nach Anhörung der zuständigen Lan
deslandwirtschaftskammer berufene Mitglieder, 
die die im Abs. 1 Z. 3 vorgesehenen Vorausset
wngen erfüllen. Eine gleichzeitige Mitgliedschaft 
im Bundesschätzungsbeirat und in Landesschät-
2'.ungsbeiräten ist möglich. 

(3) Die Finanzlandesdirektionen haben zur 
Durchführung der Bodenschätzung für die einzel
tlen Finanzamtsbereiche Schätzungsausschüsse zu 
bilden. Diesen gehören an: 

1. der Vorstand des zuständigen Finanzamtes 
:l\ls Leiter des Schätzungsausschusses, 

2. ein Bediensteter des Bodenschätzungsdienstes 
"ls Stellvertreter des Leiters des Schätzungsaus
schusses für die technische Durchführung der 
Hödenschätzung, 

3. zwei nach Anhörung der zuständigen Lan
deslandwirtschaftskammer berufene Mitglieder, 
die die im Abs. 1 Z. 3 vorgesehenen V orausset
,:ungen erfüllen; soweit von der Landeslandwirt
schaftskammer keine geeigneten Personen nam
haft gemacht werden, ist von der Beiziehung 
solcher Mitglieder abzusehen, 

4. ein Bediensteter der Vermessungsbehörde 
für die vermessungstechnischen Belange; es sei 
denn, daß vermessungstechnische Arbeiten für 
den Schätzungsausschuß nicht erforderlich sind. 

(4) Die in den Abs. 1 bis 3 jeweils unter Z. 3 
berufenen Mitglieder üben ihre Funktionen 
ehrenamtlich aus. Alle in den Abs. 1 bis 3 ange
iührten Personen sind verpflichtet, über alle 
ihnen in Ausübung ihrer Tätigkeit bekannt ge
wordenen Amts-, Geschäfts- und Betriebsgeheim-

nisse Verschwiegenheit zu bewahren. Auf Ver
letzungen·· der Geheimhaltungspflicht finden die 
Bestimmungen der §§ 251 und 252 des Finanz
strafgesetzes, BGBl. Nr. 129/1958, Anwendung. 
Die für die Bodenschätzung maßgebenden objek
t.iven Verhältnisse, das sind die natürlichen Er
tragsbedingungen, unterliegen der Geheimhal
t.ungspflicht nicht. 

(5) Der Vorsitzende des Bundesschätzungsbei-' 
rates sowie die Vorsitzenden der Landesschät
zungsbeiräte leiten die Verhandlungen jener Bei~ 
räte, für die sie bestellt wurden. Abstimmungen 
finden nicht statt. Ein Beirat ist funktionsfähig, 
wenn die in Abs. 1 und 2 jeweils unter Z. 1 
und 2 angeführten Mitglieder vollzählig, die in 
den gleichen Absätzen unter Z. 3 angeführten 
Mitglieder zumindest zur Hälfte bei ordnungs
gemäßer Ladung aller Mitglieder anwesend sind. 
Die Ladung ist ordnungsgemäß, wenn sie min
destens zwei Wochen vor dem Beratungstermin 
abgesendet wurde. 

(6) Der Bundesminister für Finanzen hat ent
sprechend den im Abs. 5 dargelegten Grund
sätzen im Verordnungswege eine Geschäftsord
nung für Bundesschätzungsbeirat, Landesschät
zungsbeiräte und Schätzungsausschüsse zu erlas
sen und hiebei die Höhe der Entschädigung für 
den Aufwand, der dem in den Abs. 1 bis 3 jeweils 
unter Z. 3 umschriebenen Personenkreis in. Aus
übung der Funktion notwendigerweise erwächst, 
festzusetzen. 

§ 5. (1) Als Vergleichsflächen der Bodenschät
zung dienen die Musterstücke. Diese sind Boden
flächen, die zur Sicherung der Gleichmäßigkeit 
der Bodenschätzung und zur Schaffung festste
hender . Hauptstützpunkte vom Bundesministe
rium für Finanzen nach Beratung im Bundes>
schätzungsbeirat auszuwählen und zu schätzen 
sind (Bundesmusterstülke). 

(2) Die Musterstülke sind in allen Teilen des 
Bundesgebietes so auszuwählen, daß das einzelne 
Musterstück für seine Umgebung kennzeichnend 
ist, so daß die Gesamtheit der Musterstücke einen 
Querschnitt über die im Bundesgebiet haupt
sächlich vorhandenen Bodenflächen hinsichtlich 
ihrer natürlichen Ertragsfähigkeit darstellt. 

(3) Die Musterstülke sind nach ihrer durch 
die natürlichen Ertragsbedingungen bewirkten 
Ertragsfähigkeit zueinander ins Verhältnis zu set
zen. Dieses Verhältnis ist in einem Hundertsatz 
(Wertzahl) auszudrülken. Die ertragsfähigste Bo
denfläche erhält die Wertzahll00. 

(4) Die Finanzlandesdirektionen haben im Be
darfsfall nach Beratung im zuständigen Landes
schätzungsbeirat unter Beachtung der für die 
Bundesmusterstülke geltenden Grundsätze wei
tere Musterstücke auszuwählen und zu schätzen 
(Landesmusterstülke ). 
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(5) Die Ergebnisse der Schätzung der Bundes
musterstücke und der Landesmusterstücke sind 
vom Bundesminister für' Finanzen im "Amts
blatt zur Wiener Zeitung" kundzumachen. Die 
gemäß § 8 Abs.l für die Musterstücke zu ermit
telnden Wertzahlen erhalten durch die Kund
machung iechtsverbindlic4e Kraft. Hiebei sind 
für jedes Musterstück die die Ertragsfähigkeit 
dieses; Musterstückes beeinflussenden Umstände 
a:nzufüh;e~. . 

(6) Sofern Musterstücke nicht mehr als, Ver-. 
gleichsflächen geeignet sind, ist dies im Sinne des 
Abs. 5 ebenfalls kundzumachen. 

§.6. 'Die.nicht als Muste~stücke ausgewählten 
landwirtschaftlich genutzten Bodenflächen sind 
unter Zugrundelegung der rechtsverbindlichen 
Ergebnisse der Schätzung' der Musterstücke (§ 5 
Abs. 5)zu schätzen. ' , 

§ 7.; (1) Alle landwirtschaftlich genutztenBo
denflächen einschließlich der Musterstücke sind 
nach ihren natürlichen Ertragsbedingungen 

1. dem Ackerland mit~den Kulturarten 
Ackerl~rid und 
Acker-Grüniand, 

2. dem Grünland mit den Kulturarten 
, Grünland, ' 

Grünland-Acker, 
GrunEmd -Wiese, 

stufe, die Klimastufe und die Wasserverhältnisse, 
zu berücksichtigen. . ' 

(2) Für' das Ackerland sind zwei Wertzahlen 
(Bodenzahl und Ackerzanl) festzustellen. Die Bo
denzahl hat die durch die Verschiedenheit der 
Bodenbeschaffenheit im Zusammenhang mit den 
Grundwasserverhältnissen bedingten Ertrags
unterschiede zum Ausdruck zu bringen, wobei 
für das ganze Bundesgebiet Einheitlichkeit, der 
Geländegestaltung, der klimatischen Verhältnisse 
und der wirtschaftlichen Ertragsbedingungen zu 
unterstellen ist. Abweichungen von den Unter
,stellungen bezüglich der Geländegestaltung und 
der klimatischen Verhältnisse sowie die Beurtei
lung anderer von der Natur gegebenen Besonder
heiten sind in der Ackerzahl zu berücksichtigen. 

(3) Für das Grünland sind ebenfalls zwei Wert
zahlen (Grünlandgrundzahl und Grünlandzahl) 
f~stzustellen. Die GrÜillandgrundzahl hat die auf 
Grund der Beurteilung von Boden-, Klima- und 
Wasserverhältnissen sich ergebenden Ertrags
unterschiede ,zum Ausdruck, zu bringen, wobei 
für das ganze Bundesgebiet Einheitlichkeit der 
Geländegestaltung, ).md der, :wirtschaftlichen Er
tragsbedingungen zu unterstellen ist. Abweichun
gen von der Unterstellung bezüglich der Gelände
gestaltung sowie, die Beurteilung anderer von 
der Natur gegebenen Besonderheiten sind in der 
Grünlandzahl zu berücksichtigen. 

Grünland-Bergmahd, § 9.(1) Die gemäß § 6 zu schätzenden Boden-
Grünland-Streu und flächen sind durch' den Schätzungsausschuß an 
Grünland-Hutweide Ort und Stelle, auf ihre nachhaltige Ertragsfähig-

zuzuordnen, , dabei sind Nutzu~gen, die den keit zu untersuchen, ohne auf die bestehenden 
natlirlichen Ertragsbedingungen nicht entspre- Ei?e.ntuI?sve.r~ältnisse .Rücksicht zu n~h~en. Hie
ehen, zum ,:Beispiel Ackerwiesen und ACkerWei-\ bellst emheltlIch' der m der Gege~d ~bhche. Ku~
de.?, .u,nberücksichti, gt zu. lassen. Bei einem regel- turzusta~d. zu. un~erstellen., V~.rhaltmsse,dl~ dlC 
maßlgen Wechsel verschIedener Kulturarten auf Ertragsfahlgkelt emer Bodenflache nur voruber
der~.el~enFläclie (Wech~elland) 1st, die gemäß 'den I gehend berü.?ren, sind unber~.cksichtigt.zu lassen. 
na,turhehen Ertragsbedmgungen vorherrschende' Zusa~~enh~n~end~ Bodenflachen gle.~cher Er
Kulturart anzunehmen. : tragsfahlgkelt smd m Klassen (Klassenflachen) zu~ 

(2) Die wesentlichen Merkmale für die einzel
nen Kulturarten sind in der Anlage enthalten,die 
einen Bestandteil dieses Bundesgesetzes bildet. 

(3) Wege, Graben, Hecken, Grenzraine, Was
serlöcher, Gebüsch u.' dgl. sind der' Grundstücks
fläche, ,zu 'der sie gehören, zuzurechnen,soweit 
sie nicht in dem von den Vermessungsbehörden 
geführten Kataster gesondert ausgeschieden sind. 
Landwirtschaftliche Kulturarten- bis 'zu einer 
Größe von 300 m2 sind bei der Bodeilschätzung 
der, angrenzenden Kult'utart zuzurechnen. 

§ 8. (1) Bei der Ermittlung der Wertzahlen 
für die M.usterstücke, gemäß § 5 Abs. 3 und für 
die danach zu schätzenden übrigen landwirtschaft
lich nutzbaren Bodenflächen sind alle die Ertrags
fähigkeit beeinflussenden U~stände, das sind 
beim Ad{erland besonders die Bodenart, die Zu
standsstufe und die Entstehungsart und beim 
Grünland besonders die Bodenart, die Zustands~ 

sammenzufassen. 
(2) In einer Kopie der Katastralmappe sind 

insbesondere die Abgrenzungen d~r Klassenflä
chen, die Bezeichnungen der Klassen, die für die 
Klassen bestimmten Wertzahlen und die Gelände
neigungen darzustellen. 

§ 10. (1) Die Gemeinden haben die für die 
amtlichen Arbeiten nötigen Kanzleiräume zur 
Verfügung zu stellen, in gehörigem Zustand zu 
halten und für die zur Unterstützung der Amts
handlungen nötigen Hilfeleistungen gegen Ersatz 
der Kosten Sorge zu tragen. 

(2) Eigentümer und Nutzungsberechtigte der 
zu schätzenden Bodenflächen sind verpflichtet, den' 
mit den Arbeiten zur Durchführung dieses Bun
desgesetzes Beauftragten jederzeit -das Betreten 
dieser Flächen im notwendigen, Ausmaß zu ge
statten und die hiebei erforderlichen Maßnahmen, 
zum Beispiet Aufgrabungen, zuzulassen. Ein An": 
spruch auf Entschädigung besteht nicht. ' 

2 
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(3) Die Vermessungsbehörden sind verpflimtet, 
die bei der Durchführung dieses Bundesgesetzes 
anfallenden Vermessungsarbeiten durmzuführen 
und die für die Bodensmätzung erforderlimen 
Kopien der Katastralmappe beizustellen. 

§ 11. (1) Die Ergebnisse der Bodensmätzung 
einsmließlimder gemäß § 2 Abs. 2 und 3 durm
geführten überprüfungen und der gemäß § 3 
durchgeführten Nachschätzungen sind zur allge
meinen Einsichtnahme aufzulegen. 

(2) Ergebnisse im Sinne des Abs. 1 sind die 
Feststellungen, die zur Beschreibung und Kenn
zeichnung der Bodenflächen nach 

1. der Beschaffenheit, 
2. der Ertragsfähigkeit, 
3. der Abgrenzung 

getroffen und in den Schätzungsbüchern und den 
Schätzungskarten (§ 1 Abs. 3) niedergelegt sind. 

(3) Die Einsichtnahme nach Abs. 1 hat grund
sätzlich in den Diensträumen des Finanzamtes zu 
erfolgen. Die Frist zur Einsichtnahme beträgt 
einen Monat. Innerhalb dieser Frist hat jedoch 
an einem Werktag unter Anwesenheit eines zur 
Auskunftsleistung befähigten Bediensteten der 
Finanzverwaltung die Einsichtnahme in geeigne
ten Räumen der betreffenden Gemeinde zu erfol
gen, sofern diese Gemeinde nicht mit der Sitz
gemeinde des Finanzamtes ident ist. Die Ein
sichtnahme innerhalb der Gemeinde ist bis auf 
zwei bzw. drei Tage zu erweitern, wenn die von 
der Einsichtnahme betroffenen Flächen 500 ha 
bzw. 1000 ha überschreiten. 

(4) Das Finanzamt hat vor Beginn dieser Frist 
den Beginn und das Ende sowie den Ort der 
Einsichtnahme öffentlich bekanntzugeben. Hiebei 
ist gleichzeitig bekanntzugeben, an welchen Tagen 
und in. welchen Räumen die Einsichtnahme in 
der Gemeinde stattfindet. Ferner ist hiebei be
kanntzugeben, binnen welcher Frist und bei wel
cher Behörde ein Rechtsmittel gegen die zur 
Einsicht aufgelegten Ergebnisse eingebracht wer
den kann. Die öffentliche Bekanntmachung hat 
durch Anschlag in den Diensträumen des Finanz
amtes und der zuständigen Gemeinde zu erfol
gen. überdies ist von der Einsichtnahme die ört
lich zuständige gesetzliche berufliche Vertretung 
der Land- und Forstwirte zu verständigen. 

(5) Abweichend von den Bestimmungen des 
Abs. 4 ist die öffentliche Bekanntmachung durm 
Benachrichtigung aller Betroffenen zu ersetzen, 
wenn die von der Einsimtnahme betroffenen 
Flächen 50 ha nicht übersteigen. Der Tag der Zu
stellung der Benachrichtigung gilt dann als Beginn 
der Einsichtnahmefrist. 

(6) Die zur Einsicht aufgelegten Schätzungs
ergebnisse sind ein gesonderter Feststellungs
bescheid im Sinne des § 185 der Bundesabgaben
ordnung (BGBI. Nr. 194/1961). Die Bekanntgabe 

dieser Feststellung gilt mit Ablauf des letzten 
Tages der Frist als erfolgt. 

§ 12. (1) Im Rechtsmittelverfahren gegen die 
gemäß § 11 zur Einsichtnahme aufgelegten Schät
zungsergebnisse gelten die für Remtsmittel vor
gesehenen Bestimmungen der Bundesabgaben
ordnung. 

(2) Vor der Entscheidung der Abgabenbehörde 
zweiter Instanz ist der Landesschätzungsbeirat zu 
hören. 

§ 13. (1) Die Abgabenbehörden des Bundes 
haben die rechtskräftig festgestellten Ergebnisse 
der Bodenschätzung den Vermessungsbehörden 
zu übermitteln. 

(2) Die Vermessungsbehörden haben daraus für 
jedes Grundstück die Ertragsmeßzahl gemäß § 14 
zu ermitteln. Bei Änderung im Flächenausmaß 
eines Grundstückes ist die· Ertragsmeßzahl neu 
zu berechnen. . 

§ 14. (1) Die Ertragsmeßzahl ist das Pr~dukt 
der Fläche des Grundstückes in Ar mit der Acker
oder Grünlandzahl (Wertzahlen). Hiebei sind 
Ausmaße bis 0,5 Ar ab- und über 0,5 Ar auf~ 
zurunden. 

(2) Bestehen innerhalb eines Grundstückes 
mehrere Teilflächen mit verschiedenen Acker
oder Grünlandzahlen, so bildet die Summe der 
Produkte der Ausmaße der einzelnen Teilflächen 
in Ar mit der jeweiligen Wertzahl die Ertrags
meßzahl des Grundstückes. 

(3) Eine Teilfläche ist in die benachbarte ein
zubeziehen, wenn das Produkt aus ihrem Ausmaß 
in Ar und dem Unterschied der Wertzahlen klei~ 
ner als die Gesamtfläche des Grundstückes in Ar 
(lder gleich dieser ist. Benachbart ist jene an
schließende größere Teilfläche des gleichen Grund
stückes, die den geringsten Unterschied der Wett~ 
zahlen aufweist. 

§ 15. Die gemäß § 14 ermittelten Ertragsmeß
zahlen sind in den Grundstücksverzeichnissen und 
den Grundbesitzbogen des Grenz- und des 
Grundsteuerkatasters einzutragen. 

§ 16. (1) Die Ertragsmeßzahl eines Gr.undstük
kesgeteilt durch dessen Flächeninhalt oder die 
Summe der Erttagsmeßzahlen von mehreren 
Grundstücken geteilt durch deren Gesamtflächen
inhalt bildet die Bodenklimazahl. 

(2) Die Bodenklimazahl gibt das Verhältnis 
der natürlichen Ertragsfähigkeit der in Betracht 
gezogenen Flächen zu der ertragsfähigsten Boden
fläche des Bundesgebietes mit der Wertzahl 100 
an. 

§ 17. (1) Die Vorschriften des Bodenschätzungs
gesetzes vom 16. Oktober 1934, Deutsches RGBI. 
I S. 1050; sowie die hiezu ergangenen Durch
führungsvorschriften, insbesondere die Durch-
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führungsbestimmungen zum BodensChätzungs
gesetz vom 12. Februar 1935, Deutsches RGBl. I 

5 

Anlage 

S. 198, samt Berichtigung hiezu vom 22. Fe- Die Kulturarten der Bodenschätzung (§ 7 
bruar 1935, Deutsches RGBl. I S. 276, und die Abs. 1) werden durch folgende Merkmale be
Verordnung über die Offenlegung der Ergebnisse stimmt: 
der Bodenschätzung vom 31. Jänner 1936, Deut-
sches RGBl. I S .. 120, werden unbeschadet der 1. Ackerland (A). Das Ackerland umfaßt die 
Bestimmungen der Absätze 2 bis 4 aufgehoben. Bodenflächen zum feldmäßigen Anbau von Ge-

treide, Hülsenfrüchten, Hackfrüchten, Handels-
(2) Die Bestimmungen der §§ 13 bis 16 dieses gewächsen, Futterpflanzen und die dem feldmäßi

Bundesgesetzes finden auch für die nach den im gen Anbau von Gartengewächsen dienendenFlä~ 
Abs. 1 angeführten Rechtsvorschriften ermittel- chen. 
ten Bodenschätzungsergebnisse Anwendung. 

2. Acker-Grünland (AGr). Die Bezeichnung 
(3) Die bereits nach den im Abs. 1 angeführten Acker-Grünland wird angewendet für 

Bestimmungen durchgeführten Bodenschätzungen a) das eigentliche Wechselland, bei dem auf 
sind einer Bodenschätzung im Sinne des § 1 der gleichen Fläche Acker- und Grünland-
gleichzuhalten. In Katastralgemeinden, in denen nutzung zeitlich wechseln, wobei die Acker-
bisher noch keine Bodenschätzung nach den im nutzung überwiegt; 
Abs. 1 angeführten Bestimmungen abgeschlossen 
werden konnte, sind hinsichtlich der Ermittlung b) Flächen, die bei gleiChen natürlichen Er-
der Bodenschätzungsergebnisse vorbehaltlich der tragsbedingungen Acker- und Grünland-
Bestimmungen des dritten Satzes die im Abs. 1 nutzung in größerem Umfang räumlich 
angeführten bisherigen Rechtsvorschriften zur nebeneinander aufweisen, wobei die Acker-
Durchführung dieser Bodenschätzung _ läng- nutzung jedoch überwiegt. 
stens jedoch bis 31. Dezember 1973 - anzuwen- 3. Grünland (Gr). Als Grünland werden Dauer-
den. Hinsichtlich der Einsichtnahme (§ 11), des grasflächen bezeichnet, die in der Regel zur Fut
Rechtsmittelverfahrens (§ 12) und der im Abs. 2 tergewinnung gemäht werden und mit Großvieh 
angeführten Bestimmungen haben bereits die Be- beweidet werden können. 
stimmungen dieses Bundesgesetzes sinngemäß An- 4. Grünland-Acker (GrA). Hiefür gilt dasselbe 
wendung zu finden. wie für Acker-Grünland, doch überwiegt die 

(4) Bis zur Kundmachung der Musterstücke Grünlandnutzung. 
nach.J 5 - längstens jedoch bis 31. Dezember 5. Grünland-Wiese (GrW). Als Grünland-Wiese 
1973 - sind erforderliche Nachschätzungen nach werden Dauergrasflächen bezeichnet, die Zwar 
den im Abs. 1 angeführten Rechtsvorschriften noch zur Futtergewinnung gemäht werden, zu
unter Beachtung der Bestimmungen des Abs. 3 folge ihrer feuchten Lage aber durch Großvieh 
dritter Satz durchzuführen. nicht beweidet werden können. 

(5) Die Bestimmungen des § 2 Abs. 3 wirken 6. Grünland-Bergmahd (GrBgm). Als Grün-
erstmalig auf den Beginn jenes Kalenderjahres, land-Bergmahd werden Dauergrünlandflächen im 
das den Kundmachungen der Musterstücke gemäß Hochgebirge bezeichnet, die für die Beweidung 
§ 5 folgt. zu steil sind und ausschließlich der Heugewin-

§ 18. Mit der Vollziehung dieses Bundesgeset- nung dienen. 
zes ist hinsichtlich des § 4 Abs. 3 Z. 4, § 10 7. Grünland-Streu (GrStr). Als Grünland-Streu 
Abs. 3, § 13 Abs. 2, § 14 und § 15 der Bundes- werden nasse Dauergrünlandflächen bezeichnet, 
minister für Bauten und Technik im Einverneh-

dl'e vorwl'egend der Streunutzung dienen. men mit dem Bundesminister für Finanzen, hin-
sichtlich des § 4 Abs. 1 Z. 3 der Bundesminister 8. Grünland-Hutweide (GrHu). Als Grünland
für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundes- Hutweide werden Dauergrünlandflächen bezeich
minister für Land- und Forstwirtschaft und hin- net, die nur geringe Ertragsfähigkeit haben, land
sichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundes- wirtschaftlich nicht bestellt werden können und 
minister für Finanzen betraut. nur eine gelegentliche Weidenutzung zulassen. 
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6 75 der Beilagen 

Erläuternde Bemerkungen 

Allgemeines 1 zung zur Gänze geregelt und nur für eine über
gangszeit für die noch zu schätzenden Boden-

Auf Grund der Bestimmungen des Bodenschät- flächen eine Anwendung der bisherigen Bestim
zungsgesetzes vom 16. Oktober 1934, Deutsches mungen hinsichtlich der eigentlichen Bodenschät
RGBI. I S. 1050, das auf Grund des Rechtsüber- zung gestattet, so daß nach Abschluß der erst
leitungsgesetzes dem österreichischen Rechtsbe- maligen Bodenschätzung lediglich die Bestinimun
stand" angehört, wird seit dem Jahre 1940 in gen dieses Gesetzentwurfes anzuwenden sein wer
österreich eine auf die natürlichen Ertragsmög- den. Als besonders vordringlich erweist es sich 
lichkeiten aufgebaute Schätzung der landwirt- hiebei, eindeutige" Bestimmungen zu schaffen, die 
schaftlichen Bodenflächen durchgeführt. Zweck eine übernahme der Ergebnisse der Bodenschät
dieser Schätzung ist in erster Linie, die durch den zUng in den Kataster sicherstellen. Durch vorlie-; 
Zeitablauf überholten alten Katastralreinerträge genden Gesetzentwurf wird es ermöglicht, bereits 
durch zeitgemäße Werte zu ersetzen. Eine Austri- vor Beendigung der erstmaligen Schätzung die 
fizierung der deutschen Rechtsgrundlagen erwies übernahme" der Ergebnisse der Bodenschätzung 
sich bisher als undurchführbar, zumindest als in den Kataster zu veranlassen, die sohin, wie 
unzweckmäßig, da entsprechend dem Wesen der bereits ausgeführt, an Stelle der alten Katastral
Bodenschätzung dieselbe nur einheitlich nach glei- reinerträge treten. In diesem Zusammenhang 
chen Rechtsnormen durchgeführt werden kann. wird darauf hingewiesen, daß der vorliegende 
Eine Austrifizierung des Gesetzes vor Abschluß Gesetzentwurf in enger Verbindung mit der Neu
der "erstmaligen Bodenschätzungsarbeiten hätte regelung des Vermessungswesens steht. 
jedoch bewirkt, daß die vor dem Gesetzesbeschluß Die Durchführun<> vorlie<>enden Gesetzentwur
durchgeführten Arbeiten auf anderen Rechtsnor- fes wird weder fü: die Fi~anzverwaltuilg nocn 
men beruhen als die nachfolgenden Schätzungen. für die Vermessungsbehörden finanzielle Mehr
B~i einer s~lche~ Vorgangsweise ~ätten sich ge- aufwendungen mit sich bringen, da es sich um 
WIsse UngleIchheIten kaum vermelden lassen. Es auch nach den bisherigen Vorschriften zu erbrin
erschien daher zweckmäßig, di: erstmallge gende Leistungen handelt. Nach Beendigung der 
Bodenschätzung nach den derzeIt geltenden erstmaligen Bodenschätzung und der übernahme 
Rechtsnormen zu Ende zu führen und erst für der Bodenschätzungsergebnisse in den Kataster 
die in de.r Folgezeit notwendigen .Maß.nahmen werden im Gegenteil bei diesen Behörden ge
neue BestImmungen zu sch~ffen, dIe WIederum wisse Personalverringerungen eintreten und damit 
einheitlich für alle Bodenflächen zur Anwendung Ersparnisse erzielt werden. 
kommen. Diese Bestimmungen sollen insbeson-
dere die Fortführung der bereits vorliegenden Zu § 1: 
Bodenschätzungsergebnisse regeln. 

Nach "dem derzeitigen Stand der Bodenschä~
zung kann damit gerechnet werden, daß die Erst
schätzungen in den nächsten Jahren zum Ab
schluß gelangen. In einzelnen Bundesländern, wie 
Salzburg, Tirol und Vorarlberg, kann die Boden
schätzung bereits als abgeschlossen bezeichnet 
werden, in den übrigen Bundesländern steht sie 
vor dem Abschluß oder ist zum größten Teil 
durchgeführt. Es ist daher nunmehr möglich, in 
einer einheitlichen Rechtsnorm die künftig not
wendigen Maßnahmen gesetzlich zu ordnen. Dies 
soll durch vorliegenden Entwurf bewirkt wer
den. Hiebei wird unter Aufhebung der bisheri
gen Bestimmungen die Materie der Bodenschät-

Im Abs. 1 dieser Bestimmu'rig wird angeordnet, 
daß die landwirtschaftlich nutzbaren Bodenflä
chen zur Schaffung vdnBewertungsgrundlagen 
für steuerliche Zwecke eitler Bodenschätzung" zu 
unterziehen sind. 

Abs. 2 sieht einerseits die Untersuchung des 
Bodens auf seine Beschaffenheit und die karten
mäßige Darstellung der Untersuchungsergebnisse, " 
andererseits die Feststellung der Ertragsfähigkeit 
der einzelnen Bodenflächen vor. Hiebei sind die 
natürlichen Ertragsbedingungen gemäß den Be
stimmungen des § 32 Abs. 3 Z. 1 des Bewer
tungsgesetzes 1955, BGBl. Nr. 148, das sind 
Bodenbeschaffenheit, Geländegestaltung und kli
matische Verhältnisse, maßgebend. 
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75 der Beilagen 7 

Im Abs. 3 sind die für die Bodenschätzung 
vorgesehenen Schätzungs karten und Schätzungs
bücher aufgezählt. 

. Abs. 4 regelt in Übereinstimmung mit der Bun
desabgabenordnung (BGBL Nr. 194/19(1) die 
Zuständigkeit des Lagefinanzamtes zur Durch
führung der Bodenschätzung. 

und durch Kraftwerks- und 'Straßenbauten usw. 
andererseits häufig erhebliche .Änderungen der 
natürlichen Ertragsbedingungen bewirkt werden . 

Die Nachschätzung soll auch die erstmalige 
Erfassung von Flächen, die bisher nicht zum 
landwirtschaftlichen Kulturboden gerechnet wur
den, sowie die Ausscheidung von Flächen, die 
nicht mehr als landwirtschaftliche Kulturböden 

Zu § 2: anzusehen sind, beinhalten. 

Infolge der Fortentwicklung der Landwirt-' Die Nachschätzung soll sich auf den Beginn 
s.chaft durch Technisierung, Mechanisierung und des Kalenderjahres auswirken, das jenem Kalen
Anwendung der neuen Erkenntnisse auf dem derjahr nachfolgt, in welchem erstmalig eine 
Gebiet des Pflanzenbaues und der Tierzucht er~ wesentliche und nachhaltige .Änderung der natür
gibt sich im Laufe der Zeit eine Verschiebung lichen Ertragsbedingungen . eingetreten ist. Bei 
der Ertragsverhältnisse der einzelnen landwirt- Naturkatastrophen, die eine solche .Änderung be
schaftlichen Kulturböden zueinander. Vorliegende wirken, wird dies der dem Ereignis nachfolgende 
Bestimmung sieht daher im Abs. 1 vor, daß in Jahresbeginn sein, bei Kraftwerksbauten und 
Zeiträumen von zwanzig Jahren die Vergleichs- ähnlichem wird häufig die .Änderung der natür
flächen der Bodenschätzung - das sind die lichen Ertragsbedingungen erst einige Jahre spä
Musterstücke gemäß§ 5 -"- überprüft werden ter - durch allmähliche Veränderung des Lokal
sollen, inwieweit durch die fortschreitende Ent- klimas oder der Grundwasserverhältnisse - ein
v:icklung . ei~e . Änderung der Ertragsverhältnisse treten. Die Wirkung tritt spätestens' mit Beginn 
elOgetreten 1st. des Kalenderjahres ein, das jenem Kalenderjahr 

Der Abs. 2 sieht vor, daß unter Zugrunde- nachfolgt, in' welchem das Finanzamt von der 
legung der überprüften Musterstücke gemäß I Änderung der Ertragsfähigkeit Kenntnis erlangt 
Abs. 1 auch die Ergebnisse der Bodenschätzung hat. 
zu überprüfen sind. Hiemit ist auch eine Erhe- Durch diese Bestimmung soll vorgesorgt wer
bung zu verbinden; inwieweit die den Boderr- den, daß Elementarereignisse bereits zum nächst
schätzungsergebnissen zugrunde gelegten Gege- folgenden Jahresbeginn zur Auswirkung kom
benheiteiinoch mit der Natur übereinstiminen. men, auch wenn es aus technischen und organisa-

S~lite .sich bei der überprüfung gemäß Abs. 2 torischenGründen nicht möglich ist, zeitgerecht 
eine we~entliche und nachhaltige . Änderung der eine Nachschätzung durchzuführen. Die Abstel
Ertragsfähigkeit in einer Reihe von Fällen oder lung der Auswirkung aufeipen Jahresbeginn ist 
in einem Einzelfall ergeben, so ist gemäß Abs. 3 erforderlich, um den Zusammenhal1g mit den 
von Amts wegen eine Abänderung der rechts- Bestimmungen des Bewertungsgesetzes (insbeson
kräftigen Bodenschätzungsergebnisse vorzuneh- dere über Hauptfeststellung und F:ortschreibun
men. gen) herzustellen, da Bewertungszeitpunkt jeweils 

Abs.4 'sieh~ vor, daß die Abänderurig' der 
Bodenschätzungs·ergebnisse auf den Beginn des 
der Überprüfung nachfolgenden Kalenderjahres 
wirksam wird. Da gemäß § 36 Abs. 1 des Be
wertungsgesetzes 1955, BGBL Nr. 148, bei der 
Ermittlung der Grundlagen für die Einheits
bewertung landwirtschaftlicher Betriebe hinsicht
lich der natürlichen' Ertragsbedingungen . die Er
gebnisse der Bodenschätzung, soweit sie rechts
kräftig festgestellt sind, maßgebend sind, soU 
vorliegende Bestimmun,ghinsichtlich der Aus
wirkung der Überprüfung den, Zusammenhang 
zwis'chen Bodenschätzung und Einheitsbewertung 
herstellen. ' 

Zu §3: 

der Beginn eines Kalenderjahres ist (zum Beispiel 
§ 20 Abs. 2 und§ 21 Abs. 4 Bewertungsgesetz 
1955): 

Zu § 4: 

Diese Bestimmungen wurden den §§ 5 bis 7 
des Bodenschätzungsgesetzes vom 16.' Oktober 
1934 und den§§ 8, 9 und 11 der Bodenschät
zungsdurchführungsbestimmungen vom 12. Fe
bruar 1935, Deutsches RGBI. I S; 198, nachgebil
det, da sich die Zusammensetzung der in den 
Abs. 1 und 2 angeführten Beiräte in der Ver
gangenheit bewährt hat und daher diese beibe
halten werden soll. 

Zu § 5: . 

So wie bisher beide~Bod~nschät,zung, . so sol
B~i, ei~er wesentÜch~n '~nd n,achhal~igen Ände~ len' auch künftig die Bundesmusterstückeals 

rung der natüdichen Ertragsbedi.ngungen o~er Grundlagen der Bodenschätzung dienen. Die Aus
einer Änderung der Benützungsart sieht der Ent- wahl und die Schätzung der Bundesmusterstück~ 
wurferne'.neue~~iche:Schä~zung- die Nachschät-

I 
soll durch das ~undesminist~~ium für. Finanzen 

zung- -'-, vor: 'Dl~ser Best1mmun~ kommt !'eson- I nach B:ratu~g .Im .Bundesschatzungsbelr.at erfol
dere' B-edeutung deshalb. zu, weil durch Immer I gen. Wie bel der Bewettungdes.}andwlrtschaft
wieder auftretende Naturkatastrophen einerseits lichen Vermögens gemäß· §§. 34·ff.: Bewertungs-
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gesetz 1955 ist auch die Bodenschätzun grund- gebietes wird die' Wertzahl 100 angesetzt; die 
sätzlich im Vergleichswege durchzufühiren. Die Wertzahlender übrigen Bodenflächen werden 
Bundesmusterstiicke haben hiebeials Vbrgleichs- entsprechend ihren Ertragsverhältnissen zur 
grundlage zu dienen, wobei von der ertrags- Wertzahl 100 in ein Verhältnis gesetzt. In der 
fähigsten Bodenfläche des Bundesgebietes auszu- Wertzahl sind alle die Ertragsfähigkeit beein
gehen ist und die Ertragsfähigkeit jedes Bundes- flussenden Umstände, vor allem die Kulturart, 
musterstückes durch die Wertzahl (das ist eine die Bodenart, die Zustandsstufe, die Entstehungs
Verhältniszahl) auszudrücken ist. art, die Klimastufe und die Wasserverhältnisse, 

Soweit erforderlich, können auch wie bisher 
durch die Finanzlandesdirektionen nach iBeratung 
mit dem zuständigen Landesschätzungsb~irat wei
tere Bodenflächen als Landesmusterstücke ge-
schätzt werden. I 

Die Bestimmung über die Kundmachung der 
Bundesmusterstücke und der LandesmuJterstücke 
wurde der Bestimmung über die Kundmachung 
der Vergleichsbetriebe gemäß § 44 Be*ertungs
gesetz 1955 angepaßt. 

Zu § 6: 

Wie bereits zu § 5 ausgeführt; soll die Boden
schätzung nach vergleichenden GrJndsätzen 
durch~efü~rt werden. Sind Bodenflächenlzu schät
zen, dIe mcht als Musterstücke ausgewählt wur
den, so hat dies unter Heranziehung d~r Ergeb
:!~.e der Schätzung der Musterstücke I~u erfol-

Zu §7: 

Die vorgesehene Einteilung der zu schätzenden 
landwirtschaftlich genutzten Bodenflächen in 
Ackerland und Grünland entspricht den beste
henden gesetzlichen Grundlagen über die Boden
schätzung. Sie ist erforderlich, weil die natür
lichen Ertragsbedingungen für Ackerland und 
Grünland verschieden sind. Während beib Acker
land vor allem die Bodenverhältnisse iusschlag
gebend sind, treten beim Grünland n~ben den 
Bodenverhältnissen mehr die Wasserve~hältnisse 
in den Vordergrund. I 

Die Unterteilung von Ackerland und Grünland 
in Kulturarten ist auch nach der d~rzeitigen 
Rechtslage (§ 2 BodSchätzDB.) gegebe~. Unter 
"Kulturarten" sind jene Nutzungsmöglichkeiten 
landwirtschaftlicher Flächen zu verstehe~, die auf 
Grund der natürlichen Ertragsbedingubgen ge
geben sind. Ihre wesentlichen Merkmalb werden 
in der Anlage zu diesem Entwurf ßestimmt. 
Nutzungen, die nicht den natürlichen I Ertrags
bedingungen entsprechen, zum Beispiel Weiden 
auf Ackerland, bleiben unberücksichtigt. Die 
Möglichkeit, eine Fläche als Acker oder als Grün
land zu nutzen, kommt in der Bezeichnung 
"Wechselland" zum Ausdruck. 

berücksichtigt. Die Wertzahl einer Bodenfläche 
bringt sohin zum Ausdruck, in welchem Verhält
nis (Verhältniszahl) die Ertragsfähigkeit dieser 
Fläche zur ertrags fähigsten des Bundesgebietes 
steht. 

Den Wertzahlen sind wie bisher einheitliche 
Gelände- und Klimaverhältnisse zu unterstellen. 
Außerdem ist zu unterstellen, daß die Bewirt
schaftung ordnungsgemäß erfolgt. 

Um einerseits die objektive Bodenbeschaffen
heit zum Ausdruck bringen zu können, anderer
seits aber auch die sonstigen Faktoren der natür
lichen Ertragsbedingungen erfassen zu können, 
erscheint es, so wie bisher, erforderlich, die Wert
zahl in zweifacher Form darzustellen. 

Beim Ackerland erfolgt dies hinsichtlich der 
objektiven Bodenbeschaffenheit durch die Boden
zahl; die Berücksichtigung der übrigen Besonder
heiten, wie zum Beispiel Geländebeschaffenheit, 
Temperatur, Niederschlagsmengen, Windverhält
nisse, Wald- und Bergschatten oder Flächenver~ 
luste, erfolgt durch entsprechende Abänderung 
der Bodenzahl und kommt als Ackerzahl zum 
Ausdruck, die sohin als Maßstab für die nach
haltige natürliche Ertragsfähigkeit anzusprechen 
ist. 

Beim Grünland entspricht der Bodenzahl die 
Grünlandgrundzahl und der Ackerzahl die Grün
landzahl. Bei der Grünlandgrundzahl ist noch 
zusätzlich eine besondere Berücksichtigung der 
Wasserverhältnisse vorgesehen. 

Zu § 9: 

Der Inhalt entspricht den Bestimmungen des 
§ 5 BodSchätzDB., wodurch der Vorgang der 
Schätzung geregelt wird. Die Untersuchung der 
nachhaltigen Ertragsfähigkeit hat an Ort und 
Stelle zu erfolgen, wobei zusammenhängende 
Bodenflächen gleicher Ertragsfähigkeit ohne 
Rücksicht auf die bestehenden Eigentumsverhält
nisse in sogenannte Klassenflächen zusammenzu
fassen sind. Gleichzeitig ist bei der Untersuchung 
zu unterstellen, daß der Kulturzustand der zu 
schätzenden Flächen den gegendüblichen Bewirt
schaftungsverhältnissen und gegebenen natürli
chen Ertragsbedingungen entspricht. 

Zu§ 8: Ferner sind, wie bisher, die Abgrenzungen die
Der Begriff der Wertzahlentspricht den der- ser Klassen mit den erforderlichen Kennzeich

zeitigen Bestimmungen (§ 4 BodSchätzDB.). Für I nun gen in Kopien der Katastralmappe darzustel
die ertragsfähigsten Bodenflächen des Bundes- len. 
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Zu § 10: 

Auf Grund dieser Bestimmung sollen eine 
zweckmäßige Zusammenarbeit mit den Gemein
den und den Vermessungsbehörden geregelt und 
darüber hinaus die zur Durchführung der Boden
schätzung unbedingt erforderlichen Voraussetzun
gengeschaffen werden. Hiezu zählt vor allem die 
Möglichkeit des Betretens der zu schätzenden 
Bodenflächen unter Vornahme der' erforderlichen 
Aufgrabungen. . 

Die nötige Hilfeleistung wird in der Regel wie 
bisher durch Mitwirkung bei der Besprechung 
über die Bodenschätzungsdurchführung (An
fangs- und Schlußbesprechung) und der Tejl
nahme an der Begehung des Gemeindegebietes 
erfolgen. 

Die Mitwirkung der Vermessungsbehörden hat 
wie bisher durch Vermessung der für die Durch
führung der Bodenschätzung erforderlichen 
Punkte, Linien und Flächen und deren karten
mäßige Erfassung zu erfolgen. Ebenso wie bis
her wird durch einen Vergleich der Mappe mit 
der Natur die Gewähr geschaffen, hinsichtlich 
der Benützungsarten möglichst nahe den tatsäch
lichen Verhältnissen zu kommen. 

Zu§ 11:, 

Bisher wurden die Ergebnisse der Bodenschät
zung gemäß § 9 BodSchätzG. in Verbindung mit 
§ 6 BodSchätzDB. und den Bestimmungen der 
Verordnung über die Offenlegung der Ergebnisse 
der Bodenschätzung vom 31. Jänner 1936, Deut
sches RGBl. I S. 120, offengelegt. In gleicher 
Weise sollen nunmehr die Ergebnisse der Boden

. schätzung einschließlich der gemäß § 2 Abs. 2 
und 3 durchgeführten überprüfungen und der 
gemäß § 3 erfolgten Nachschätzungen zur all
gemeinen Einsicht aufgelegt werden, wobei ledig
lich eine Anpassung an die Bestimmungen der 
Bundesabgabenordnung vorgesehen ist. 

Aufgelegt sollen hiebei die Schätzungsunter
lagen werden (siehe § 1), aus denen die Beschaf
fenheit (Bodenbeschreibung und Kulturart), die 
Ertragsfähigkeit sowie die Abgrenzung der ein
zelnen Bodenflächen zu ersehen sind. 

Die Auflage der Ergebnisse zur Einsichtnahme 
soll stets in den Diensträumen ,des Finanzamtes 
erfolgen. Darüber hinaus aber hat, je nach Aus
maß der von der Einsichtnahme betroffenen 
Flächen, an mindestens einem Werktag die Ein
sichtnahme innerhalb der betroffenen Gemeinde 
zu erfolgen, wobei ein fachkundiger Bediensteter 
der Finanzverwaltung zur Auskunftserteilung 
zur Verfügung steht. Die Einsichtnahmefrist be
trägt wie bisher einen Monat und ist entspre
chend öffentlich und rechtzeitig bekanntzugeben. 
Falls nur eine geringere Fläche von der Einsicht-

, nahme betroffen ist, soll die öffentliche Bekannt
machung durch Benachrichtigung der Betroffenen 
ersetzt werden. 

Voraussetzung für die Rechtsverbindlichkeit 
der Schätzungsergebnisse ist, daß ihnen Bescheid
charakter zukommt. Dementsprechend ist' vorge
sehen, daß die Auflage der Schätzungsergebnisse 
zur Einsichtnahme als gesonderte Feststellung im 
Sinne des § 185 der Bundesabgabenordnung gilt. 
Die öffentliche Bekanntmachung oder die Auf
legung von Listen als schriftlicher Bescheid ist im 
§ 93 Abs. 1 Bundesabgabenordnung, insbesondere 
bezüglich der Bodenschätzung, vorgesehen. Hie
durch ist gewährleistet, daß die maßgeblichen 
Bestimmungen der Bundesabgabenordnung, wie 
zum Beispiel über die Berechtigung zur Einbrin
gung von Rechtsmitteln, aber auch bezüglich der 
übrigen Rechtsfolgen der Feststellungsbescheide, 
wie zum Beispiel bezüglich Nachfolge im Besitz, 
zur Anwendung gelangen. 

Zu § 12: 

Derzeit gelten gemäß § 71 Abs. 2 Abgaben
rechtsmittelgesetz, BGBL Nr. 60/1949, in Ver
hindung mit § 320 Abs. 2 lit. b der Bundes
abgabenordnung, BGBL Nr. 194/1961, hinsicht
lich der Rechtsmittel gegen die Ergebnisse der 
Bodenschätzung die Bestimmungen der Abga
henordnung vom 22. Mai 1931, Deutsches RGBL I 
S. 161. Durch vorliegende Bestimmung sind nun
mehr auf dem Gebiet der Bodenschätzung auch 
im Rechtsmittelverfahren die Bestimmungen der 
:Rundesabgabenordnung anzuwenden. 

Durch Anhörung des Landesschätzungsbeirates 
im Rechtsmittelverfahren soll die Gewähr gege" 
hen sein, daß fachlich fundierte Entscheidungen 
im Rechtsmiitelverfahren gefällt werden. 

7.u § 13: 

Im Grundkataster, der stets auch als Grund
steuerkataster diente, das heißt jene Angaben 
enthielt, die als Bemessungsgrundlage für die 
(;rundsteuer und andere Steuern erforderlich 
waren, wurde früher die Ertragsfähigkeit der 
<;rundstücke durch Bonität und Katastralrein
"rtrag nachgewiesen. Durch das Vermessungs
g',esetz, BGBL Nr. 306/1968, s,ind inzwischen die 
Bestimmungen über die Bonität und den Kata
stralreinertrag aufgehoben worden. 

Zum Nachweis der Ertragsfähigkeit der land
wirtschaftliCh genutzten Grundstücke dienen in 
Hinkunft die unter Heranziehung der Boden
schätzungsergebnisse berechneten Ertragsmeßzah
Jen. 

Die Ermittlung der Ergebnisse der Boden~ 
schätzung ist Aufgabe der Finanzbehörden, die 
Ermittlung der Ertragsmeßzahlen obliegt den 
Vermessungsbehörden. 

Zu § 14: 

Die Ermittlung der Ertragsmeßzahlen soll in 
einfacher und zweckmäßiger Form erfolgen. Da 
die Begrenzung eines Grundstückes in der Regel 

75 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 9 von 10

www.parlament.gv.at



10 75 der Beilageri 

nicht mit den Grenzen einer Klassenfläche ' im 
Sinne des § 9' übereinstimmt, sondern meist meh
rere Teilflächen mit verschiedenen Wertzahlen 
aufweist, sollen alle Teilflächen nach ihrem Aus
maß in Ar mit den zugehörigen Acker- oder 
Grünlandzahlen vervielfacht werden. Die Summe 
der so' errechneten_ Produkte stellt sohiil die 
F.rtragsmeßzahl des Grundstückes dar. 

Um eine gewisse Großzügigkeit ohne Verlet
zung der notwendigen Genauigkeit zu bewirken, 
sollen Flächen bis 0'5 Ar ab- und über 0'5 Ar 
aufgerundet werden. Ebenfalls sollen kleinere 
Abschnittsflächen unter bestimmten Vorausset~ 
7.urigen in benachbarte größere Abschnittsflächen 
einbezogen werden. ' 

Zu § 15: 

Diese Bestimmung sieht die Aufnahme 'der Er
rragsmeßzahlen in die' Grundstücksverzeichnis5e 
\Jnd in die Grundbesitzbogen vor. Hiedurch wird, 
wie bereits zu § 13 ausgeführt, ein moderner 
Ersatz für die aufgehobenen Begriffe Bonität und 
Katastralreinertrag 'geschaffen. 

Zu § 16: 

Die Ertragsmeßzahl allein gibt noch' keinen 
eindeutig klaren Hinweis auf die Ertragsfähigkeit 
riner Bodenfläche. Ein solcher wird erst gewon
nen, wenn die Ertragsmeßzahl durch das Gesamt
<l.usmaß der zugrunde gelegten Bodenfläche ge
teilt wird. Die hieraus resultierende Zahl ist eine 
Verhältniszahl und wird als Bodenklimazahl be
zeichnet. Durch diese Bezeichnung soll zum Aus
druck gebracht werden, daß alle natürlichen Er
rragsbedingungen (Bodenbeschaffenheit, Gelände
gestaltung und klimatische Verhältnisse) Berück
sichtigung gefunden haben. Die Bodenklimazahl 
steHt, das gewogene Mittel aller Acker- oder 
Grünlandzahlen einer Bodenfläche (zum Beispiel 
eines Grundstückes) oder mehrerer zusammen
gefaßter Bodenflächen (zum Beispiel die aus meh
reren Grundstücken bestehende landwirtschaft
liche Nutzfläche eines Landwirtschaftsbetriebes) 
dar. 

Wenngleich die Bodenklimazahlen bisher ge
setzlich noch keinen Niederschlag gefunden haben 
und lediglich ein notwendiges Instrument der 
Praxis darstellen, so ist ihre gesetzliche Ver
ankerung tunlich, da ihnen einerseits eine große 
Bedeutung für die Einheitsbewertung des land
wirtschaftlichen Vermögens zukommt und sie 
anderseits für die Bevölkerung einen wesentlichen 

Aussagewert besitzen. Es soll in Hinkunft eine 
wesentliche, Erleichterung der Verwaltung da
durCh eintreten, daß' ,durch die Schaffung der 
Boderiklimazahl bereits ein Durchschnittswert für 
die natürliche Ertragsfähigkeit d'er landwirtschaft
lichen Nutzflächen eines B~triebes, vorliegt. Hie
durch soll es ermöglicht werden, daß die für die 
Eiriheitsbewertung land- und forstwirtschaftlicher 
Betriebe gemäß § 32 Abs.3 Z. 1 und § 36 Abs. 1 
des Bewertungsgesetzes 1955 zugrunde zu legen
den Bodenschätzungsergebnisse bezüglich' der 
natürlichen Ertragsbedingungen in einfacher und 
übersichtlicher Weise herangezogen werden kön
nen. 

Zu § 17: 

Die bisherigen Vorschriften sollen mit Irikraft~ 
treten dieses Bundesgesetzes aufgehoben werden. 
Hiebei ist es jedoch erforderlich, daß, auch die 
nach den bisherigen Vorschriften ermittelten Bo
denschätzungsergebnisse in gleicher Weise von 
den Vermessungsbehörden erfaßt werden wie die 
nach vorliegendem Gesetzentwurf zu ermitteln
den. Der Abs. 2, vorliegenden Entwurfes trägt 
diesen Erfordernissen Rechnung. Ferner ist er
forderlich, die im Bundesgebiet nahezu abge~ 
schlossene erstmalige Bodenschätzung nach ein~ 
heitlichen Grundlagen zu beenden. Es ist daher 
vorgesehen, daß in jenen Katastralgemeinden, in 
denen bisher noch' keine Bodenschätzung abge
schlossen werden konnte, die erstmalige Boden
schätzung nach den bisherigen Bestimmungen zu 
erfolgen hat, wobei bereits durch den vorliegen
den Entwurf ein äußerster Zeitpunkt für die 
Anwendung dieser Bestimmimgen festgelegt wird. 
Aber auch hiersolleri bereits bezüglich Einsicht
nahme und Rechtsmittelverfahren die Bestim
mungen dieses Entwurfes zur Anwendung ge
langen, um für das Verfahren durchwegs ein
heitliche Bestimmungen zugrunde legen zu köri
'nen. 

Da die Bodenschätzung auf überprüften und 
neu kundgemachten Musterstücken nach § 5 be
ruhen soll und die überprüfung und, falls ,er
forderlich, neue Auswahl und Schätzung der 
Musterstücke einschließlich ihrer Kundmachung 
erfahrungsgemäß einen Zeitraum von einigeri 
Jahren in Anspruch nehmen wird, sind gewisse 
übergangsmaßnahmen nötig. Insbesondere dort, 
wo infolge von ~Naturereigriissen oder anderen 
Umständen eine Nachschätzung erforderlich wird, 
erscheint es zweckmäßig, bis zur Kundmachung 
der Musterstücke (§ 5) Nachschätzungen nach ,den 
bisher geltenden Bestimmungen zuzulassen. 
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